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Art. 38 Asylverfahrensrichtlinie: Das Konzept
des sicheren Drittstaats

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten können das Konzept des sicheren Drittstaats nur dann anwenden, wenn die
zuständigen Behörden sich davon überzeugt haben, dass eine Person, die um internationalen
Schutz nachsucht, in dem betreffenden Drittstaat nach folgenden Grundsätzen behandelt wird:

a) keine Gefährdung von Leben und Freiheit aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität,
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung;

b) keine Gefahr, einen ernsthaften Schaden im Sinne der Richtlinie 2011/95/EU zu erleiden;

c) Wahrung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung nach der Genfer Flüchtlingskonvention;

d) Einhaltung des Verbots der Abschiebung, wenn diese einen Verstoß gegen das im Völkerrecht
festgelegte Verbot der Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
darstellt, und

e) Möglichkeit, einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu stellen und im Falle
der Anerkennung als Flüchtling Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention zu erhalten.

(2) Die Anwendung des Konzepts des sicheren Drittstaats unterliegt den Regeln, die im nationalen
Recht festgelegt sind; dazu gehören

a) Regeln, die eine Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem betreffenden Drittstaat
verlangen, so dass es aufgrund dieser Verbindung vernünftig erscheint, dass diese Person sich in
diesen Staat begibt;

b) Regeln betreffend die Methodik, mit der sich die zuständigen Behörden davon überzeugen, dass
das Konzept des sicheren Drittstaats auf einen bestimmten Staat oder einen bestimmten
Antragsteller angewandt werden kann. Diese Methodik umfasst die Prüfung der Sicherheit des
Staates im Einzelfall für einen bestimmten Antragsteller und/oder die nationale Bestimmung von
Staaten, die als im Allgemeinen sicher angesehen werden;

c) mit dem Völkerrecht vereinbare Regeln, die es ermöglichen, in Form einer Einzelprüfung
festzustellen, ob der betreffende Drittstaat für einen bestimmten Antragsteller sicher ist, und die
dem Antragsteller zumindest die Möglichkeit bieten, die Anwendung des Konzepts des sicheren
Drittstaats mit der Begründung anzufechten, dass der betreffende Drittstaat für ihn in seiner
besonderen Situation nicht sicher ist. Darüber hinaus ist dem Antragsteller die Möglichkeit
einzuräumen, das Bestehen einer Verbindung gemäß Buchstabe a zwischen ihm und dem
betreffenden Drittstaat anzufechten.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten eine Entscheidung durchführen, die ausschließlich auf diesem Artikel
beruht,

a) unterrichten sie den Antragsteller entsprechend und
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b) händigen ihm ein Dokument aus, in dem die Behörden des Drittstaats in der Sprache dieses
Staats davon unterrichtet werden, dass der Antrag nicht in der Sache geprüft wurde.

(4) Erlaubt der Drittstaat dem Antragsteller nicht, in sein Hoheitsgebiet einzureisen, so müssen die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass im Einklang mit den Grundsätzen und Garantien nach Kapitel II
Zugang zu einem Verfahren gewährt wird.

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission regelmäßig darüber, auf welche Staaten
dieses Konzept gemäß den Bestimmungen dieses Artikels angewandt wird.

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit
Telegram
Xing
Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/art._38_asylverfahrensrichtlinie

Last update: 2026/06/04 22:43

https://mastodonshare.com?text=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
https://bsky.app/intent/compose?text=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
https://www.threads.net/intent/post?text=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie&title=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats&summary=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Die%20Mitgliedstaaten%20k%C3%B6nnen%20das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats%20nur%20dann%20anwenden%2C%20wenn%20die%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rden%20sich%20davon%20%C3%BCberzeugt%20haben%2C%20dass%20eine%20Person%2C%20die%20um%20internationalen%20Schutz%20nachsucht%2C%20in%20dem%20betreffenden%20Drittstaat%20nach%20folgenden%20Grunds%C3%A4tzen%20behandelt%20wird%3ARichtlinie%202011%2F95%2FEU&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie&description=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie&description=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie&title=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie&text=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie
mailto:?subject=Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._38_asylverfahrensrichtlinie: Art.%2038%20Asylverfahrensrichtlinie%3A%20Das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Die%20Mitgliedstaaten%20k%C3%B6nnen%20das%20Konzept%20des%20sicheren%20Drittstaats%20nur%20dann%20anwenden%2C%20wenn%20die%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rden%20sich%20davon%20%C3%BCberzeugt%20haben%2C%20dass%20eine%20Person%2C%20die%20um%20internationalen%20Schutz%20nachsucht%2C%20in%20dem%20betreffenden%20Drittstaat%20nach%20folgenden%20Grunds%C3%A4tzen%20behandelt%20wird%3ARichtlinie%202011%2F95%2FEU
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/art._38_asylverfahrensrichtlinie

	Art. 38 Asylverfahrensrichtlinie: Das Konzept des sicheren Drittstaats
	1. Wortlaut


